
Vertrag nach Schuljahresbeginn
Beitrag von „SnoopsMan“ vom 7. September 2016 14:09

Was möglich ist, ist, dass dein Vertrag vorbehaltlich abgeschlossen wird, sodass du
entsprechend abgesichert bist. Nur wenn durch das erweiterte Führungszeugnis bestätigt wird,
dass du NICHT mit Kindern / Jugendlichen arbeiten darfst, kann er dann aufgelöst werden.
Ansonsten ist es dir ja (rein rechtlich) gar nicht möglich, in der nächsten Woche anzufangen.
Auch an den Präsenztagen etc. musst (darfst) du bis dahin ja auch nicht teilnehmen.
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